
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, bei den jährlichen Komplettsanierungen, Neugestaltungen bzw. 
Neuanlegungen von öffentlichen Spielplätzen mindestens einen Spielplatz mit inklusivem Spiel-
gerät neu auszustatten. 
 
In die Planung und Durchführung sind der Kinder- und Jugendrat, der Jugendhilfeausschuss und 
der Behindertenbeirat einzubeziehen. Ziel ist es, in jedem Stadtteil zukünftig mindestens einen 
Spielplatz mit inklusivem Spielgerät vorzuhalten. Für die Finanzierung sind die Mittel für die 
Spielplatzsanierungen sowie die evtl. möglichen Fördermittel einzubeziehen.  
 
 
  


